Friedhofs- und Bestattungsgebühren auf den Friedhöfen in Idafehn

(1) Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstellen
1. 
a) Wahlgrab – Nutzungsrechtsdauer 30 Jahre –

300,- € 

    
Verlängerung der Nutzungszeit für ein Wahlgrab:

     
Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes gem. 

     
§ 12 Abs. 2 der Friedhofssatzung ist für den 

    
notwendigen Zeitraum ein entsprechender 

     
Teilbetrag dieser Gebühr zu erheben.


b) Kinderwahlgrab – Nutzungsrechtsdauer 30 Jahre –

    
(für Verstorbene bis zum vollendeten fünften Lebensjahr)

140,- €


Bei Verlängerungen gilt  § 4 (1) 1. a) 2.Satz entsprechend

2. 
Reihengrab für Erdbestattungen  im Rasenfeld (nur Friedhof Idafehn-Süd)

390,- €


– Nutzungsrechtsdauer  25 Jahre –

Hinweis: Die Anbringung einer Namenstafel mit Geburts- und Sterbedatum auf der gemeinsamen Gedenktafel ist obligatorisch (keine anonyme Bestattung).



3.      a) Urnenwahlgrab (auf der Fläche eines Einzelwahlgrabes)



300,- €

· Nutzungsrechtsdauer  30 Jahre –

  b) Urnenwahlgrab 








270,- €

· Nutzungsrechtsdauer  30 Jahre –


Verlängerung der Nutzungszeit für ein Urnenwahlgrab:

     
Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes gem. 

     
§ 12 Abs. 2 der Friedhofssatzung ist für den 

    
notwendigen Zeitraum ein entsprechender 


Teilbetrag dieser Gebühr zu erheben.

c) Urnenreihengrab im Rasenfeld (nur Friedhof Idafehn-Süd)



330,- €

       - Nutzungsrechtsdauer  25 Jahre -

Hinweis: Die Anbringung einer Namenstafel mit Geburts- und Sterbedatum auf der gemeinsamen Gedenktafel ist obligatorisch (keine anonyme Bestattung).



(2) Bestattungsgebühren

1. 
Herstellung eines Grabes für Verstorbene bis zum 

    
vollendeten fünften Lebensjahr (Erdbestattung)

  95,-  €

2. 
Herstellung eines Grabes für Verstorbene vom 

    
vollendeten fünften Lebensjahr an (Erdbestattung)

195,-  €
3. 
Herstellung eines Urnengrabes

  95,-  €
(3) Sonstige Gebühren
1. 
Benutzung der Leichenhalle (für Aufbahrung)

   60,- €

2.
Benutzung der Friedhofskapelle (für Trauerfeier)

   80,- €

3. 
Organistengebühr

   30,- €

4. 
Verwaltungsgebühr und Sachkosten 

   90,- €

5.
Namenstafel für die Gräber auf dem Rasenfeld

   65,- €

Für besondere Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt der Gemeindekirchenrat die zu entrichtende Gebühr von Fall zu Fall nach dem tatsächlichen Aufwand fest.

 (4) Friedhofsunterhaltungsgebühr (FUG)

Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grab und Jahr 

7,00 €

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird für 5 Jahre im Voraus gehoben. Für Reihengräber und Urnenreihengräber ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr verpflichtend für die gesamte Nutzungsrechtsdauer im Voraus zu entrichten.

Bei Fragen rufen sie uns doch bitte im Pfarramt an (s. unter Kontakt).

